
mer, der unter dem Vorgänger actionem ecclesiae laudabiliter gubernavit. Der näch¬

ste ist der Archidiakon Mactarich, ein sehr würdiger Mann, der sich um die bauliche

Erhaltung der Metzer Kirche bemühe, für ihre materiellen Dinge zuständig sei. Mac¬

tarich tut jetzt also anscheinend das, was früher die Aufgabe von Flitomer war, der
demnach als pensionierter Archidiakon anzusehen ist, wobei diese Funktion ganz als

die eines Verwaltungsassistenten des Bischofs erscheint. Letztlich wäre also die

Erneuerung der Metzer Kirchen, für die Venantius Fortunatus den Bischof Vilicus
lobte, von Flitomer beaufsichtigt worden22

. Mit dem notarius Avolus endet dann

zunächst einmal die Gruppe der Verwaltungsleute, die Gogo nennt.

Die nächsten beiden sind Sänger: Sinderich, der für den morgendlichen Psalmenge¬

sang zuständig ist, und Theodosius, dessen schöne Stimme gerühmt wird, ohne daß

Gogo sich über seinen Anteil am Gottesdienst äußert; vielleicht handelte es sich bei

ihm um den zweiten Vorsänger. Die Tradition des in der Karolingerzeit so hoch

gerühmten Metzer Kirchengesangs23 reicht also weit zurück. Die Namensliste der zu

Grüßenden schließt mit Theodemund, der als praesidium civium, fidei fundamentum
gepriesen wird. Dies klingt wieder recht unspezifisch, aber es zeichnet sich doch ab,

daß hier eine Art Verbindungsmann des Bischofs zur Bürgerschaft der Stadt gemeint

ist24 . Insgesamt tritt uns in dem Brief Gogos bereits eine personell recht gut ausgestat¬

tete Bistumsleitung entgegen. Ein spezielles Referat für die Christen auf dem Lande

gab es in diesem Team allerdings noch gar nicht.

Als Émile Morhain 1960 den Anfängen des Christentums in Metz und im Moselraum

nachging, bedauerte er sehr, daß es für dieses Gebiet keine Nachrichten über die

Errichtung von Landkirchen gibt, wie wir sie etwa für Martin von Tours oder Victri¬

cius von Rouen besitzen25
. An Überschneidungspunkten der ältesten Patrozinien mit

größeren römischen Fundkomplexen oder Straßenkreuzungen glaubte er die frühsten

Metzer Landkirchen erschließen zu können, so etwa in Saarburg, Ober-Jeutz (Haute-

22 Gauthier, L’évangélisation (wie Anm. 13) S. 213, möchte in Flitomer den Hausmeier des
vorigen Bischofs Vilicus sehen. Doch dann erhebt sich die Frage, weshalb er nicht neben
Johannes, den sie ja als den gegenwärtigen Hausmeier ansieht (vgl. Anm. 20), sondern neben
dem Archidiakon Mactarich genannt ist.

23 Über den von Chrodegang begründeten Metzer Kirchengesang vgl. Walther Lipphardt,
Der karolingische Tonar von Metz (Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen, 43),
Münster 1965 S. 1-6 mit Literatur, Iégor Reznikoff, Le chant des Gaules sous les Carolin¬
giens, in: Haut Moyen-Age. Culture, éducation et société. Études offertes à Pierre Riché, hg.
von Michel Sot, Paris 1990 S. 323-342, speziell zur von Erzbischof Angilram eingeführten
zusätzlichen Bezahlung der Sänger auch Carol Heitz, Metz au temps de Charlemagne, in:
La chanson de geste et le mythe carolingien. Mélanges René Louis, publiées par ses collègues,
ses amis et ses élèves à l’occasion de son 75e anniversaire 1, St-Père-sous-Vézelay 1982 S. 64.

24 Gauthier, L’évangélisation (wie Anm. 13) S. 213, hält ihn für das weltliche Stadtober¬
haupt, was auch möglich ist. Zur Frage des nicht namentlich genannten Wallfahrers, Erbauers
einer Kirche an der Mosel, Lehrers der Könige, dem Gogo ebenfalls Grüße ausrichten lassen
wollte, vgl. ebd.

25 Émile Morhain, Les origines du christianisme à Metz et en Moselle, in: Annuaire de la
société d’histoire et d’archéologie de la Lorraine 60 (1960) S.42.
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